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Vorwort

Das Studium bei der Polizei ist stark durch Klausuren geprägt. Die meisten

Prüfungen werden in Form schrilicher Arbeiten abgehalten. Daneben

treten zwar Haus- oder Seminararbeiten, mündliche Prüfungen

(Fachgespräche) auf den Plan. Für den Kern des Studiums steht aber das

Klausurenschreiben im Mielpunkt.

Gerade die ersten Klausuren im Rahmen des Studiums stellen eine

besondere Herausforderung ür Studierende dar, da sie zu Beginn des

Studiums noch keinerlei Erfahrung mit der Anfertigung einer juristischen

Klausur haben. So verwundert es nicht, dass auf der Beliebtheitsskala

Klausuren keinen Spitzenplatz einnehmen. Mehrere, nicht repräsentative

Umfragen in Veranstaltungen an der HSPV NRW mit jungen Studierenden

ergaben, dass man vor Klausuren am liebsten davonliefe bzw. sie zu

umgehen versucht, wo immer dies möglich ist.1 Klausuren erzeugen

regelmäßig mehr Stress und Angst als mündliche Prüfungsformen. Um

Studierenden Hilfestellung zu geben, wurde 1997 die Fallsammlung

Eingriffsrecht konzipiert, die nun in der 4.  Auflage vorliegt.

Seit der 3.  Auflage 2010 haben sich Neuerungen ergeben, die eine

Aktualisierung erforderten. Eine vollständige Überarbeitung und

zahlreiche Ergänzungen waren notwendig, um die Aktualität zu

gewährleisten. Die 4.  Auflage behält das Grundkonzept prinzipiell bei.

Aufgrund der Fülle des Stoffs erfolgt die Fallsammlung nunmehr in zwei

Bänden mit jeweils 15 Fällen.

Band 1: Auauschemata, Tipps und Hinweise zur Klausurbearbeitung,

Standardmaßnahmen

Band 2: Zwang, Besonderes Polizei- und Ordnungsrecht, Verdeckte

Eingriffsmaßnahmen.



In Band 1 erfolgt einührend zunächst ein Kapitel „Auauschemata mit

Erläuterungen“ sowie daran anschließend einige Tipps und Hinweise zur

Klausurbearbeitung. Sodann folgen 15 Sachverhalte (Fälle) mit

entsprechend ausformulierten Lösungen zum Polizei- bzw.

Strafprozessrecht. Inhaltlich geht es vor allem um Grundwissen, welches

den Studierenden in Nordrhein-Westfalen im Grundstudium vermielt

wird. Eine Vertiefung (Zwang, Einsatz technischer Miel, Maßnahmen im

Hinblick auf terroristische Geährder) sowie Bereiche des besonderen

Polizei- und Ordnungsrechts (Versammlungs-, Waffen-, Gewerberecht)

enthält Band 2, der ebenfalls 15  Falllösungen enthält.

Die Lösungen der Sachverhalte orientieren sich im Grundsatz an den

dargestellten Schemata. Insbesondere die ersten Falllösungen orientieren

sich gar streng an diesen „Auauten“. Dies vor allem deshalb, um dem

„Direkteinsteiger“ die „Orientierung“ zu erleichtern. Im weiteren „Verlau“

der Falllösungen wird indes an diesen „Auauschemata“  – schon aus

Platzgründen  – nicht durchgehend („sklavisch“) festgehalten. Die

Lösungen erfolgen vielmehr problemorientiert. Ein Abweichen von den

Schemata verfolgt überdies den Zweck, um zu verdeutlichen, dass es

starre Auauregeln im Eingriffsrecht nicht gibt, sondern dass Variationen

entsprechend den jeweiligen Besonderheiten des Falles völlig legitim und

manchmal sogar unvermeidlich sind.

Die vorliegenden Bände der „Fallsammlung Eingriffsrecht“ sollen nicht

nur die Vor- und Nachbereitung der Unterrichtseinheiten erleichtern,

sondern vor allem eine effektive Hilfe ür die Klausurvorbereitung und -

nachbereitung darstellen. Durch Beiügung zahlreicher Anmerkungen

(Fußnoten) in den Sachverhaltslösungen soll ein vertiefendes

(Selbst-)Studium ermöglicht werden. Die Literatur wurde primär unter

dem Gesichtspunkt ausgewählt, ob sie dem Leser vertiefende oder



weiterührende Hinweise bietet. Hierbei wurden  – soweit ersichtlich  – die

am meisten verbreiteten Lehrbücher berücksichtigt.

In die Lösungen „eingebaut“ sind ergänzende, vertiefende Hinweise, die

miels Symbol ( ) eingeleitet und mit einem grauen Balken

hervorgehoben sind. Ebenso werden hervorgehoben besonders relevante

Rechtsprechung sowie zusätzliche (prüfungs-)relevante Beipiele.

Inhaltlich erfolgt eine Orientierung an den curricularen Inhalten der

Studiengänge ür den Polizeivollzugsdienst.

Den Lösungen liegt  – soweit es um präventiv-polizeirechtliche

Maßnahmen geht  – nordrhein-westälisches (Landes-)Recht zugrunde,

wobei die Fälle grundsätzlich keine Landesspezifika behandeln, so dass die

Ergebnisse in anderen Bundesländern identisch sein düren. Auf die

Parallelvorschrien der Länder wird aber jeweils hingewiesen, so dass die

Bände auch in anderen Bundesländern genutzt werden können.

Meingen, im August 2020

Christoph Keller

1 Glenewinkel/Heiermannn, DVP 2011, 102.
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1. Teil: Aufbauschemata mit Erläuterungen

Vorbemerkungen

Am Anfang steht die Frage nach einer Arbeitsdefinition ür das

Eingriffsrecht. Dieses wird (vereinfacht) beschrieben als die Summe der

polizei- und strafverfahrensrechtlichen Normen, die die Polizei zu

Eingriffen in die Grundrechte ermächtigen.1 In eingriffsrechtlichen

Klausuren haben die Studierenden im Regelfall im Sachverhalt

geschilderte, von Polizeibeamtinnen und -beamten getätigte Maßnahmen

sozusagen „nachträglich“ auf ihre Rechtmäßigkeit hin zu „prüfen“. Dabei

sollten sie sich an einem konsistenten Prüfungsschema orientieren, denn

eine nachvollziehbare, konsequente und überzeugende Reihenfolge der

Darstellung gehört zu den wesentlichen Bewertungskriterien ür

Klausurbearbeitungen.2 Eine gewisse „Systematik“ gewährleistet, dass alle

relevanten Fragen, die ein Sachverhalt aufwir, benannt und eingeordnet

werden. Mithin wird auch der Gnade der menschlichen Vergesslichkeit so

entgegengetreten. Für die Prüfung einer Eingriffsmaßnahme aus dem

Polizei- oder Strafprozessrecht werden daher Auauschemata zugrunde

gelegt. Es handelt sich bei diesen Schemata allerdings nicht um eine

zwingend zu beachtende Form, in die die Lösung hineingepresst werden

muss. In der Klausur müssen zwar bestimmte Prüfungspunkte

durchgegangen werden. Der konkret zu bearbeitende Fall darf aber nicht

von dem Schema „verschluckt“ werden. Auauschemata bieten

keineswegs die Gewähr ür das Gelingen einer guten Fallbearbeitung, sie

sind eher als Auauhilfen zu verstehen, die ür die rechtliche Prüfung

erforderliche Merkposten enthalten, ohne dass deswegen auch immer

jeder Merkposten überhaupt oder in der gleichen Ausührlichkeit geprü



werden muss. Wer das Schema „im Kopf hat“, weiß zudem, welche

Gesichtspunkte formeller und materieller Natur bei der Lösung eines

Falles zu beachten sind. Zu beachten ist vor allem, dass nur solche

„Schemapunkte“ näher auszuühren sind, die problematisch sind.

Unproblematische Punkte sind dagegen mit bündiger Kürze im sog.

Urteilsstil abzuhandeln. Es verbietet sich ein sklavisches Festhalten an

Auauschemata („Schema-Manie“).3

 „Schemata sind wie Laternen: Wenn es dunkel ist, können sie den Weg weisen, aber

nur Betrunkene halten sich an ihnen fest“

4

Prüfungsschemata sind Lern- und Verständnishilfen. Sie ermöglichen,

einen thematischen Abschni und seine Vorschrien auf einen Blick zu

erschließen. Viel wesentlicher ist noch die anwendungsorientierte

Perspektive auf das geltende Recht. Schemata ermöglichen den Lernenden,

die Prüfungsreihenfolge entsprechend der Systematik und Dogmatik zu

erfassen.5

 Prüfungsschemata ersetzen nicht das Verstehen rechtlicher Zusammenhänge und

nicht die Lektüre des Gesetzes.

Gleichwohl kann die gutachtliche Prüfung einer polizeilichen Maßnahme

durch eine Auauhilfe wesentlich erleichtert werden.6 Methodisches

Vorgehen im Rahmen der Fallbearbeitung soll gewährleisten, dass alle

rechtlich relevanten Fragen, die ein Sachverhalt aufwir  – und nur diese

–, benannt und in ihren Konsequenzen zutreffend eingeordnet werden.

Diesem Ziel dienen Auauschemata, die allerdings nur werthaltig

verwendet werden können, wenn die den einzelnen Prüfungsstationen zu

Grunde liegenden Sachfragen bekannt sind.7



I.

–

–

–

II.

–

–

III.

–

–

–

–

IV.

 Die richtige Schwerpunktsetzung in der Fallbearbeitung ist für das gesamte Studium

wichtig.

Im Eingriffsrecht werden ür die Überprüfung polizeilicher Maßnahmen

(allgemein) verschiedene Lösungsschemata zugrunde gelegt8, die im Detail

voneinander abweichen. Welches Schema im Einzelfall „benutzt“ wird,

erscheint zweitrangig. Eine „Grundstruktur“ wird (abgestimmt) an der

Hochschule ür Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV NRW) im

Rahmen des Bachelor-Studiums verwandt.9 Ansonsten folgt ein

„allgemeiner“ Prüfungsauau einem „Dreierschri“ und besitzt folgende

„Grundstruktur“10:

Ermächtigung

Grundrechtseingriff

Zielrichtung

Ermächtigungsgrundlage

Formelle Rechtmäßigkeit

Zuständigkeit (örtliche, sachliche)

Verfahren, Form

Materielle Rechtmäßigkeit

Tatbestandliche Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage

Besondere Verfahrensvorschriften

Adressatenregelung

Rechtsfolge, Bestimmtheit, Ermessen und Verhältnismäßigkeit

Ergebnis

Erst die Grundrechtsbetroffenheit erzeugt ein Legitimationsbedürfnis.

Liegt ein Grundrechtseingriff nicht vor, handelt es sich um sog.

„schlicht-hoheitliches Handeln“. Es bedarf dann keiner gesetzlichen

Eingriffsgrundlage. In diesem Fall reicht eine Aufgabenzuweisung aus. Zu

prüfen ist dann (nur) die Zuständigkeit (formelle Rechtmäßigkeit). Es ist



I.

1.

2.

3.

II.

1.

a)

b)

2.

3.

also zwingend zu klären, ob ein Eingriff vorliegt oder ob (nur) schlicht-

hoheitliches Handeln vorliegt.11 Unter formeller Rechtmäßigkeit
werden mithin alle rechtlichen Vorgaben hinsichtlich des

Zustandekommens, unter materieller Rechtmäßigkeit die

Anforderungen an den Inhalt staatlicher Maßnahmen geprü. Die

Unterscheidung zwischen formellen und materiellen

Rechtmäßigkeitsanforderungen ermöglicht dabei einerseits eine

übersichtlichere Darstellung und trägt andererseits der Tatsache

Rechnung, dass Verstöße gegen formelle Vorgaben (Zuständigkeit,

Verfahren, Form) im Vergleich zu Verletzungen materiellen, also

inhaltlichen Rechts häufig von geringerem Gewicht sind.12

 Die Prüfung der materiellen Rechtmäßigkeit einer polizeilichen Eingriffsmaßnahme

bildet regelmäßig den Schwerpunkt in einer Fallbearbeitung.

I. Prüfung einer Eingriffsmaßnahme ohne

Zwang

Ermächtigungsgrundlage

Nach dem Grundsatz des Vorbehalts des Gesetzes bedarf es bei einem

Grundrechtseingriff einer Ermächtigungsgrundlage, welche auf ein

verfassungsmäßiges Gesetz zurückzuführen ist.

Grundrechtseingriff

Zielrichtung (präventiv/repressiv)

13

Ermächtigungsgrundlage

Formelle Rechtmäßigkeit

Zuständigkeit

Örtliche Zuständigkeit

Sachliche Zuständigkeit

Verfahren § 28 Abs. 1 VwVfG NRW: Anhörung Beteiligter

Form § 37 Abs. 2 VwVfG NRW: Grundsatz:

Formfreiheit



4.

5.

III.

1.

2.

a)

b)

3.

4.

a)

b)

c)

aa)

bb)

d)

aa)

bb)

cc)

IV.

Begründung § 39 VwVfG NRW: Begründung des VA

Ordnungsgemäße

Bekanntgabe § 41 VwVfG : Bekanntgabe des VA

Materielle Rechtmäßigkeit

Tatbestandliche Voraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage

Besondere Verfahrensvorschriften

Vorschriften, die bei einzelnen Maßnahmen zu beachten sind

14

Anordnungsbefugnis

Adressatenregelung

Rechtsfolge der konkret herangezogenen Ermächtigungsgrundlage

Rechtsfolge entspricht der Ermächtigungsgrundlage

Bestimmtheit (§ 37 Abs. 1 VwVfG NRW)

Ermessen (§ 3 PolG NRW)

Entschließungsermessen, ggf. Ermessensreduzierung auf Null

Auswahlermessen (§ 3 Abs. 2 PolG NRW)

Übermaßverbot; Verhältnismäßigkeit i. w. S. (§ 2 PolG NRW)

Geeignetheit

Erforderlichkeit

Verhältnismäßigkeit i. e. S. (Angemessenheit)

Ergebnis

Erläuterungen zur Prüfung einer Eingriffsmaßnahme ohne

Zwang

zu I.: Ermächtigungsgrundlage

Eingriffsbegriff

Nach einem Einleitungssatz beginnt die Prüfung mit der Feststellung der

Grundrechte, in die durch die polizeiliche Maßnahme eingegriffen wird.

Häufig grei die Polizei mit ihren Maßnahmen in die Schutzbereiche von

Grundrechten ein. Hierür benötigt sie aufgrund des Vorbehalts des

Gesetzes (Art.  20 Abs.  3 GG) eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage.15

Der Begriff „Schutzbereich“ drückt nicht aus, dass ein bestimmtes,

darunter fallendes Verhalten einen absoluten Schutz genießt, sondern dass

der Staat zwar in das Grundrecht eingreifen kann, aber hierür eine



1. a)

b)

2. a)

b)

Rechtfertigungslast hat.16 Die Schutzbereiche der entsprechenden

Grundrechte sind mit (kurzer) Begründung zu benennen. Es ist darauf zu

achten, dass alle in Betracht kommenden Grundrechte Erwähnung finden.

Nach herkömmlichem Verständnis gehören zum klassischen
Eingriffsbegriff die Merkmale der Finalität, der Unmielbarkeit, der

alität als Rechtsakt sowie der Durchsetzung mit Befehl oder Zwang.

Diese Voraussetzungen müssen kumulativ gegeben sein und zu einer

Verkürzung des Schutzbereichs ühren.17 Allerdings grei dieser

(klassische) Eingriffsbegriff in der heutigen Grundrechtsdogmatik zu kurz,

z.  B. im Falle einer polizeirechtlichen Observation, die sich als Realakt

darstellt. Es bedarf der Erweiterung dieses Eingriffsbegriffs.18 Mithin

versteht man unter einem Eingriff jedes staatliche Handeln, das dem

Einzelnen ein Verhalten, das in den Schutzbereich eines Grundrechts ällt,

ganz oder teilweise unmöglich macht (sog. Moderner Eingriffsbegriff).19

Mit diesem weiten Begriffsverständnis sollen vor allem mielbare und

auch faktische Eingriffe abgedeckt werden. Diese Begriffe sind aber nicht

synonym zu verwenden. Mielbar ist zunächst nur der Gegensatz zur

Unmielbarkeit, faktisch bedeutet „tatsächlich“ und ist als Gegensatzpaar

zur Rechtsörmlichkeit zu verstehen.

 Prüfungsreihenfolge: Eingriff

20

Klassischer Eingriff Verkürzung des Schutzbereichs

durch staatliches Handeln

Kumulativ: Final, unmittelbar,

rechtsförmlich, imperativ

Moderner Eingriff Verkürzung des Schutzbereichs

durch staatliches Handeln

Kausalität: Äquivalenz und Adäquanz

Alternativ: Final, unmittelbar,

rechtsförmlich, imperativ



Ein Eingriff ist dann zu verneinen, wenn der Betroffene wirksam auf das

Grundrecht verzichtet (Grundrechtsverzicht).21 So ist eine Anordnung

gem. §  105 Abs.  1 StPO dann entbehrlich, wenn der von der Durchsuchung

Betroffene in die Durchührung der Maßnahme eingewilligt hat. Zu

berücksichtigen ist generell, dass es immer nur um eine individuelle

Verügung gehen kann; ein allgemeiner (Grundrechts-)Verzicht würde die

Wesensgehaltsgarantie missachten (Kollektivtheorie). Grundsätzlich gilt:

Dem Einwilligenden geschieht kein Unrecht (volenti non fit iniuria). Ein

Verzicht auf die Menschenwürde ist mithin nicht möglich.22 Dagegen kann

auf die Ausübung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung

verzichtet werden.

Zielrichtung

Als nächstes ist die sog. Zielrichtung der polizeilichen Maßnahme zu

bestimmen. Sofern nicht ein Fall der Wahrnehmung einer besonderen

polizeilichen Aufgabe vorliegt, geht es allein um die Abgrenzung von

„präventivem“ und „repressivem“ Handeln.23 Es ist zu bewerten, ob die

konkret zu prüfende Maßnahme der Gefahrenabwehr (präventives

Tätigkeitsfeld) oder der Erforschung und Verfolgung von Straaten bzw.

Ordnungswidrigkeiten (repressives Tätigkeitsfeld) zuzuordnen ist. Es kann

sich allerdings die Notwendigkeit ergeben, mit eingehender Begründung

eine Zuordnung vornehmen zu müssen. Dies ist etwa dann erforderlich,

wenn es sich um eine Maßnahme handelt, die sowohl präventive als auch

repressive Ziele verfolgt (sog. doppelfunktionale Maßnahme). Ein

mögliches Abgrenzungskriterium ist die Zuordnung nach dem

Schwerpunkt der konkreten Maßnahme, wobei dies nach objektiven

Maßstäben oder aber aus Sicht der handelnden Beamten bewertet werden

kann.

Ermächtigungsgrundlage


